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Monitor liefert neue Daten für verschiedene Haushalte 
11,4 Prozent Inflation für Familien mit niedrigem Einkommen, große 
soziale Spreizung bei Teuerung, Beruhigung in Sicht 
 
Durch neue Preisschübe bei Haushaltsenergie und Nahrungsmitteln 
sowie den Wegfall von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket hat die Inflation im 
September für alle Haushalte in Deutschland noch einmal deutlich 
angezogen, auf durchschnittlich 10,0 Prozent. Weit überdurchschnittlich 
belastet sind einkommensschwache Familien und, in etwas 
abgeschwächter Form, Alleinlebende mit niedrigem Einkommen. 
Gemessen an den für diese Haushaltstypen repräsentativen 
Warenkörben trugen Familien mit niedrigem Einkommen im September 
eine Inflationsbelastung von 11,4 Prozent, bei ärmeren Singles waren es 
10,8 Prozent. Dagegen weisen Alleinlebende mit hohem Einkommen wie 
in den Vormonaten die im Vergleich geringste haushaltsspezifische 
Teuerungsrate auf: 8,0 Prozent. Damit hat sich die soziale Schere bei 
den Inflationsraten gegenüber August noch einmal deutlich geöffnet, von 
2,1 auf 3,4 Prozentpunkte. Das ist der höchste in diesem Jahr 
gemessene Wert und liegt daran, dass die größten Preistreiber – 
Haushaltsenergie und Lebensmittel – bei den Einkäufen von Haushalten 
mit niedrigen bis mittleren Einkommen einen größeren Anteil ausmachen 
als bei wohlhabenden. Auch Alleinerziehende und Familien mit jeweils 
mittleren Einkommen hatten mit 10,4 Prozent bzw. 10,2 Prozent etwas 
überdurchschnittliche Teuerungsraten zu tragen, während kinderlose 
Paare und Alleinlebende mit jeweils mittleren Einkommen mit 9,9 Prozent 
sehr nahe am allgemeinen Durchschnitt lagen. Familien und 
Alleinlebende mit jeweils höheren Einkommen wiesen 
unterdurchschnittliche Raten von 9,3 bzw. 9,5 Prozent auf (siehe auch die 
Abbildung im Anhang und die Informationen zur Methode unten). Das 
ergibt der IMK Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, der monatlich die 
spezifischen Teuerungsraten für neun repräsentative Haushaltstypen 
liefert.* 
 
„Die spezifischen Inflationsraten zeigen, dass Haushalte mit geringeren 
Einkommen durch den Preisanstieg bei Haushaltsenergie 
überproportional belastet sind und sich hier auch die Verteuerung der 
Nahrungsmittel stärker niederschlägt“, erklären Dr. Silke Tober und Prof. 
Dr. Sebastian, die den Monitor erstellen. So schlugen bei Familien mit 
zwei Kindern und niedrigem Einkommen diese beiden Gütergruppen des 
täglichen Grundbedarfs mit 7,2 Prozentpunkten auf die 
haushaltsspezifische Inflationsrate von 11,4 Prozent durch, bei 
einkommensschwachen Alleinlebenden machten sie sogar 7,9 
Prozentpunkte der 10,8 Prozent spezifische Teuerung aus. Bei 
einkommensstarken Alleinlebenden entfielen darauf hingegen lediglich 
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3,3 Prozentpunkte von insgesamt 8,0 Prozent. Bei diesen Haushalten 
sorgten dagegen die im Vorjahresvergleich ebenfalls erheblichen 
Preisanstiege bei Pauschalreisen, Gaststättendienstleistungen oder 
Wohnungsinstandhaltung für höhere Ausgaben. Erheblich von den 
Preissprüngen bei Lebensmitteln und Haushaltsenergie betroffen waren 
auch Familien mit mittleren Einkommen, bei denen diese Komponenten 
5,3 Prozentpunkte von 10,2 Prozent Teuerungsrate ausmachten. 
Zusätzlich schlugen bei Familien mit mittleren und niedrigen Einkommen 
auch die Kostensteigerungen für Kraftstoffe und öffentlichen Verkehr 
nach Auslaufen von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket spürbar zu Buche.   
 
Das Problem, dass Haushalte mit niedrigem bis mittlerem Einkommen 
aktuell auch noch besonders hohe Inflationsbelastungen tragen, wird 
dadurch verschärft, dass vor allem Ärmere grundsätzlich besonders unter 
starker Teuerung leiden, unterstreichen Tober und Dullien: Die 
Alltagsgüter, die sie vor allem kaufen, sind kaum zu ersetzen. Zudem 
besitzen diese Haushalte kaum Spielräume, ihr Konsumniveau durch 
Rückgriff auf Erspartes aufrecht zu erhalten. 
 
– Gaspreisbremse: Politik muss Prüfauftrag für Obergrenze bei 
Entlastung ernst nehmen – 
 
Umso wichtiger sind nach Analyse der Inflationsexpertin und des 
wissenschaftlichen Direktors des IMK die Stabilisierung von Einkommen 
und die staatliche Entlastungspolitik. Die von der Bundesregierung 
ergriffenen Maßnahmen gingen, insbesondere nach den durch das 3. 
Entlastungspaket vorgenommenen Ergänzungen, „weitgehend in die 
richtige Richtung“, konstatieren Tober und Dullien. So komme die 
Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, die Erwerbstätige im 
September erhalten haben, und die im Dezember an Menschen im 
Ruhestand und andere zuvor ausgelassene Gruppen gezahlt wird, 
insbesondere Haushalten mit niedrigerem Einkommen zugute, da sie 
versteuert werden muss. Dasselbe gilt für die Pauschalen, die für Kinder 
gezahlt wurden.  
 
Die Vorschläge der Gaskommission für eine Gaspreisbremse sind für 
die Forschenden ein wichtiger Baustein, um weitere deutliche 
Preisschübe in den kommenden Monaten zumindest in wichtigen Teilen 
abzufangen. Auch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas und der 
Verzicht auf die Gasumlage lassen Tober und Dullien – bei allen 
Unwägbarkeiten durch weitere Eskalationen im Ukraine-Krieg – etwas 
optimistischer auf den weiteren Inflationsverlauf schauen als noch vor 
einem Monat.  
 
Dabei ist die Gaspreisbremse in der derzeit diskutierten Form nach 
Analyse von IMK-Direktor Dullien insgesamt „ein großer Beitrag, um über 
den Winter Zahlungsausfälle und finanzielle Not bis weit in die Mitte der 
Gesellschaft hinein zu verhindern“. Der Staat würde im Schnitt etwas 
mehr als 40 Prozent der Heizrechnung übernehmen, wenn Haushalte 
weiter so Gas verbrauchen wie im Vorjahr. Diese prozentuale Entlastung 
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ist unabhängig vom Gasverbrauch und Einkommen, und gilt damit für 
Menschen in einer 60-Quadratmeter-Wohnung genauso wie für jene mit 
einem alten, schlecht isolierten Haus auf dem Land.  
 
Die vorgeschlagene prozentuale Übernahme der Heizkosten basierend 
auf dem üblichen Verbrauch durch den Staat bedeute allerdings auch, 
dass Haushalte mit hohem Verbrauch und hoher Heizrechnung in Euro 
gerechnet stärker entlastet werden als Haushalte mit niedrigem 
Verbrauch. Und während es auch bei Geringverdienenden Haushalte mit 
hohem Gasverbrauch gibt, kommt das in den oberen Einkommensdezilen 
mit durchschnittlich größeren Wohnflächen häufiger vor. Wenn die 
Entlastung ohne Obergrenze geschehe, erhielten Besitzer von großen 
Luxusimmobilien Entlastungsbeträge, die im Extremfall den Durchschnitt 
um ein Mehrfaches übersteigen könnten.    
 
Da Energieversorger aktuell gar nicht wissen, ob hinter einem Anschluss 
beispielsweise eine Villa mit Privatschwimmbad oder ein 
Mehrfamilienhaus mit 10 Mietparteien steckt, sei dieses Problem 
administrativ nicht einfach zu lösen, betont Dullien. Schon gar nicht bei 
dem enormen Zeitdruck, unter dem die Gaskommission arbeiten musste. 
Die Kommission habe die Problematik aber erkannt und deshalb einen 
deutlichen Prüfauftrag an die Bundesregierung gegeben, wie man die 
Entlastung zumindest bei Haushalten mit extremem Energieverbrauch 
begrenzen kann. Eine im Kommissionsbericht genannte Möglichkeit wäre 
eine Höchstzahl an Kilowattstunden, die als subventioniertes 
Grundkontingent gutgeschrieben werden. Das empfehlen auch Tober und 
Dullien: Eine mögliche Schieflage sollte „unbedingt dadurch korrigiert 
werden, dass Obergrenzen eingezogen werden, die nur dann 
durchlässig sind, wenn nachgewiesen wird, dass es sich bei dem 
Anschluss um einen Anschluss mehrerer Wohnungsparteien handelt.“ 
  
– Informationen zum Inflationsmonitor – 
 
Für den IMK Inflationsmonitor werden auf Basis der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamts die für 
unterschiedliche Haushalte typischen Konsummuster ermittelt. So lässt 
sich gewichten, wer für zahlreiche verschiedene Güter und 
Dienstleistungen – von Lebensmitteln über Mieten, Energie und Kleidung 
bis hin zu Kulturveranstaltungen und Pauschalreisen – wie viel ausgibt 
und daraus die haushaltsspezifische Preisentwicklung errechnen. Die 
Daten zu den Haushaltseinkommen stammen ebenfalls aus der EVS. Im 
Inflationsmonitor werden neun repräsentative Haushaltstypen betrachtet: 
Paarhaushalte mit zwei Kindern und niedrigem (2000-2600 Euro), 
mittlerem (3600-5000 Euro), höherem (mehr als 5000 Euro) monatlichem 
Haushaltsnettoeinkommen; Haushalte von Alleinerziehenden mit einem 
Kind und mittlerem (2000-2600 Euro) Nettoeinkommen; Singlehaushalte 
mit niedrigem (unter 900 Euro), mittlerem (1500-2000 Euro), höherem 
(2000-2600 Euro) und hohem (mehr als 5000 Euro) 
Haushaltsnettoeinkommen sowie Paarhaushalte ohne Kinder mit 
mittlerem Haushaltsnettoeinkommen zwischen 3600 und 5000 Euro 
monatlich. 
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Der IMK Inflationsmonitor wird monatlich aktualisiert. 
 
 
*Sebastian Dullien, Silke Tober: IMK Inflationsmonitor – Erdgas- und 
Strompreise treiben massive Teuerung der Haushaltsenergie im 
September 2022. IMK Policy Brief Nr. 137, Oktober 2022. Download:  
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-08439 
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Abbildung (Abb. 3 in der Studie)  
 

 

1 Mehrere Angaben der „Paare mit 2 Kindern (2.000-2.600 €)“ sind laut Statistischem 
Bundesamt wegen einer geringen Zahl von Haushalten, die Angaben gemacht haben, 
sehr unsicher.  
 
Quellen: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des IMK. 
 


